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Kindergartenangelegenheiten  
hier: 4. Änderung der Satzung der Gemeinde Dassendorf 
über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung 
in der Kindertageseinrichtung „Spatzennest“ der 
Gemeinde Dassendorf zum 01.05.2024 (Beitragssatzung 
Spatzennest) 
 
Beratungsfolge: 
Datum Gremium Zuständigkeit 
05.03.2024 Ausschuss für Bildung und Soziales der 

Gemeinde Dassendorf 
Vorberatung 

27.03.2024 Gemeindevertretung Dassendorf Entscheidung 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Bildung und Soziales der Gemeinde Dassendorf empfiehlt der 
Gemeindevertretung zu beschließen: 
 
Die Gemeindevertretung Dassendorf beschließt die der Urschrift der Niederschrift 
beigefügte 4. Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die 
Betreuung in der Kindertageseinrichtung „Spatzennest“ der Gemeinde Dassendorf. 
 
Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, redaktionelle Änderungen vorzunehmen. 
 
 

Sachverhalt: 
Aufgrund einer Erhöhung der Kosten für die Mittagslieferung sowie Minderausgaben 
für die Getränkelieferung ist eine Neukalkulation der Verpflegungspauschalen 
vorzunehmen. 
 
Es ist damit folgende Änderung zum 01.05.2024 vorzunehmen: 
 
- Anpassung der Höhe der Verpflegungs- und Getränkepauschalen 
 



1) Essenpauschale (ohne Getränke) je Kindergartenkind  von 81,10 € auf 93,00 € 
2) Essenpauschale (ohne Getränke) je Krippenkind   von 46,40 € auf 52,00 € 
3) Getränkepauschale je Kind      von   3,20 € auf   2,70 € 
 
Eine Beratung im KiTa-Beirat wird nach der Sitzung des Ausschusses und vor der 
Entscheidung der Gemeindevertretung erfolgen. 
 
Sobald die Gemeindevertretung die Satzungsänderung beschlossen hat, werden die 
Eltern über die Änderung informiert. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
im Verwaltungshaushalt: Ja 
im Vermögenshaushalt: Nein 
 
Deckung / Bemerkung: 
 
im Haushalt sind Mittel enthalten: Ja  
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2 Kalkulation Verpflegungskosten Spatzennest - Entwurf ab 052024 

 
3 Schreiben Preiserhöhung 
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4. Änderung der Satzung der Gemeinde Dassendorf über  
die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in der  

Kindertageseinrichtung „Spatzennest“ der Gemeinde Dassendorf 
(Beitragssatzung Spatzennest) 

 

 
Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 18 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 
2003, S. 57) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04.03.2022 (GVOBl. S. 153), § 
90 Abs. 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch VIII in der Fassung vom 11. September 2012 (BGBl. 
I. S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 24. Juni 2022 (BGBl. I 
S. 959) sowie des § 31 Abs. 1 Satz und Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Förderung 
von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kindertagesförde-
rungsgesetz – KiTaG) vom 12.12.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 759), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29. April 2022 (GVOBl. S. 480) wird nach Beschlussfassung durch 
die Gemeindevertretung Dassendorf vom _________ diese Änderungssatzung erlas-
sen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Anlage 1 zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Benutzung der 
Kindertagesstätte der Gemeinde Dassendorf erhält folgende neue Fassung: 

 
 

Anlage 1 zur Satzung der Gemeinde Dassendorf über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Betreuung in der Kindertageseinrichtung „Spatzennest“ 
der Gemeinde Dassendorf (Beitragssatzung Spatzennest) – Stand: 01.05.2024 
 

  
II. Verpflegungspauschale nach § 4 Beitragssatzung Spatzennest i.V.m. § 31 

Abs.1 KiTaG 
 

a. Essenspauschale je Kind (Krippengruppe)  52,00 Euro monatlich 
b. Essenspauschale je Kind (Kindergartengruppe) 93,00 Euro monatlich 
c. Getränkepauschale je Kind        2,70 Euro monatlich 

 
 

Artikel II 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.05.2024 in Kraft.  
 
Diese Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
 
Dassendorf, den _________    ________________________ 

Bürgermeisterin 
        Martina Falkenberg 



IST 2023 PLAN 2024
PLAN 2025 (+ 

5%)

Ausgaben Küchenkraft 6.660,41 €       7.600,00 €      7.600,00 €    

Ausgaben Mittagslieferung 36.720,01 €      49.100,00 €    54.400,00 €  
Ausgaben Getränke 1.569,00 €       2.000,00 €      2.200,00 €    

Gesamtausgaben 44.949,42 €      58.700,00 €    64.200,00 €  

Einnahmen Verpflegungspauschale 47.434,60 €      54.400,00 €    62.200,00 €  

10,60 € (gerundet)

2,70 € (gerundet)

41,14 €

82,28 €

52,00 € (gerundet)

93,00 € (gerundet)

bis 30.04.2024 ab 01.05.2024

46,40 €            52,00 €           5,60 €                

81,10 €            93,00 €           11,90 €              

3,20 €              2,70 €             0,50 €-                Getränkepauschale

Kindergartenkinder

Am Mittagsmenü nehmen die Ganztags- und Halbtagskinder teil. Dies sind 10 Krippen- und 50 Kindergartenkinder.

Es werden 2x Veggie, 2x Fleisch und 1x Fisch pro Woche bestellt. Daher erfolgt die Kalkulation mit dem 

Durchschnittsbetrag von 4,39 €. (3 x 4,60 € + 2 x 4,07 €)

Differenz

Menüpreis pro Monat = 4,07 € * 2 (Tage Veggie) + 4,60 € (3 Tag Fleisch/Fisch) =                                                      

21,95 €/Woche * 45 Wochen / 12 Monate = 

mtl. Verpflegungspauschale pro Krippenkind (10,60 € + 41,14 €)

mtl. Verpflegungspauschale pro Kindergartenkind (10,60 € + 82,28 €)

Verpflegungspauschale

Krippenkinder

Für jedes Kindergartenkind wird 1 Menü pro Tag und für jedes Krippenkind 1/2 Menü pro Tag bestellt.

Unter Berücksichtigung der Schließzeiten, Urlaub außerhalb der Schließzeiten und Krankheit                                     

besuchen die Kinder die Einrichtung an durchschnittlich 225 Tagen im Jahr = 225 Tage / 5 Tage  = 45 Wochen

Berechnung Mittagslieferung Krippe
Menüpreis pro Monat = 4,07 € * 2 (Tage Veggie) + 4,60 € (3 Tag Fleisch/Fisch) =                                       

21,95 €/Woche * 45 Wochen / 12 Monate) * 0,5 = 

Berechnung Mittagslieferung Kindergarten

Der Brutto-Einkaufspreis beträgt ab 05/2024 4,07 € pro Veggie-Menü und 4,60 € pro Fleisch-/Fischmenü. 

Kosten einer geringfügig angestellten Küchenkraft pro Jahr = 7.600,00 €

Kosten 1 Küchenkraft pro Kind/Monat = 7.600,00 € pro Jahr / 12 Monate / 60 Kinder = 

Getränkepauschale (Lieferung Milch und Wasser)

Ausgaben pro Jahr = 2.200,00 €

Kosten für Lieferung pro Kind/Monat = 2.200,00 € pro Jahr / 12 Monate / 70 Kinder =

Mittagslieferung (Kindergarten und Krippe)

In der KiTa werden 10 Krippenkinder (1 Gruppe) und 60 Kindergartenkinder (3 Gruppen á 20 Kinder) betreut. 

Getränke werden von allen 70 Kindern in Anspruch genommen.

Personalkosten geringfügig angestellte Küchenkraft (Kindergarten und Krippe)

Für die Vorbereitung des Mittags und Reinigung der Küche etc. ist 1 Küchenhilfe eingestellt. Zur 

Verpflegungspauschale sind die Personalkosten der Küchenkraft hinzuzurechnen.

KALKULATION ANHAND DER PLANKOSTEN 2024/2025

Neukalkulation der Verpflegungspauschale für die kommunale KiTa "Spatzennest" in der Gemeinde 

Dassendorf ab 01.05.2024



 
 

  

 

 
Amt Hohe Elbgeest      MuitoMaisBrasil  

z. Hd. Frau Ruß      Inhaberin: Mariane Costa Sahlmann  

Christa-Höppner-Platz 1     Grenzwall 20, 21521 Dassendorf  

21521 Dassendorf Mail:     muito-mais-brasil@outlook.de  

 
 
 
 
 

Dassendorf, den 19.02.2024  
 
 
Anfrage zur Preiserhöhung Kindergarten Spatzennest  
 
 
Liebe Frau Ruß,  
 
vielen Dank für Ihre Mail. Wie bereits mitgeteilt würden wir gerne aufgrund der 
aktuellen Preisentwicklungen in den Bereichen Rohware, Energie, Verpackung und 
Logistik geringe inflationsbedingte Preisanpassungen vornehmen. Da unsere Preise 
sich auch bereits seit Anfang 2022 nicht verändert haben, müssen wir uns nun leider 
doch schweren Herzens zu diesem Schritt durchringen.  
 
Daher sollen die Preise im Kindergarten Spatzennest ab Mai 2024 folgende sein:  
Essen mit Fleisch oder Fisch:  
aktueller Nettopreis 3,90 € gewünschter Nettopreis 4,30 € Erhöhung um 10,26%  
Essen vegetarisch:  
aktueller Nettopreis 3,40 € gewünschter Nettopreis 3,80 € Erhöhung um 11,76%  

 

Bitte bestätigen Sie uns dann diese Erhöhung, damit wir die neuen Preise für die 

Abrechnung im Mai entsprechend berücksichtigen können. 

 

Vielen Dank! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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